
Mit der Ausschaffungsinitiative
wurde 2016 die strafrechtliche
Landesverweisung im Strafge-
setzbuch verankert. Siewird von
Gerichten bei bestimmten Straf-
taten angeordnet. Nur in Aus-
nahmefällen kann davon abge-
sehen werden, etwa bei einem
schwerenpersönlichenHärtefall
und wenn private Interessen je-
ne des Staates überwiegen. Die
SVP-Landräte Markus Walker
(Ennetmoos) und Beat Risi (Bu-
ochs) verlangten im Dezember
mit einer Interpellation Aus-
kunft, wie viele Landesverweise
seither in Nidwalden gegen kri-
minelle ausländische Personen
ausgesprochen wurden, wie oft
die Härtefallklausel zum Zug
kam und weshalb die Vollzugs-
quote im Jahr 2024 «lediglich»
bei knapp67Prozent lag.

Der Regierungsrat schreibt
inseinerAntwort,dassvon2016
bis 2025 in Nidwalden 23 Straf-
verfahren zur Anklage gebracht

Philipp Unterschütz worden sind, in denen ein Lan-
desverweis zu prüfen war. Von
21rechtskräftigverurteiltenPer-
sonen wurde in 14 Fällen ein
Landesverweis ausgesprochen.
DieswegenGefährdungdes Le-
bens, Freiheitsberaubung und
Entführung, Vergewaltigung,
Pornografie, qualifiziertem
Diebstahl oder Einbruch.

Ungenaue Statistik,
Hindernisse imVollzug
In sieben Fällen wurde darauf
verzichtet, davon fünfmal ge-
stützt aufdieHärtefallklausel. In
zwei weiteren Fällen waren frei-
zügigkeitsrechtliche Vorgaben
oder eine geänderte Qualifika-
tion der Tat massgebend. «Der
Regierungsrat betont, dass An-
ordnungen von Landesverwei-
sen nicht politisch erfolgen, son-
dern von den Gerichten gestützt
auf das geltendeRecht getroffen
werden», wird Justiz- und Si-
cherheitsdirektorin Karin Kay-
ser-Frutschi in einerMedienmit-
teilungdesKantons zitiert.

2024 hatte Nidwalden sechs
Landesverweise zu vollziehen.
Wie es in der Mitteilung heisst,
wurden vier Personen ausge-
schafft. Eine tauchte vor dem
Vollzug unter und wurde zur
Fahndung ausgeschrieben. Eine
weitere reiste in einen anderen
EU-Staat, in welchem sie über
einen gültigen Aufenthaltstitel
verfügte. Statistisch betrachtet
würden diese beiden Fälle den-
noch als «nicht vollzogen» gel-
ten, da kein formeller Vollzug
durch die Behörden erfolgte.
«Daraus ergibt sich die Voll-
zugsquote von 66,7 Prozent.»

Nach Kenntnis der kantona-
len Behördenwürden sich diese
Personen nicht mehr in der
Schweiz aufhalten. «Die Quote
bedeutet daher nicht, dass in
Nidwalden Vollzüge ausste-
hend sind. Der Regierungsrat
betont, dass die Statistiken mit
Vorsicht zu interpretieren sind.
Sie bilden das effektive Voll-
zugsgeschehen nicht eindeutig
ab.»Zudemkönntenungeklärte

Identitäten, fehlende Reise-
papiere, Hindernisse bei der
Rückübernahmeoder freizügig-
keitsrechtliche Vorgaben einen
Vollzug erschweren. Die Regie-
rung ist deshalb überzeugt, dass
die Bestimmungen zur straf-
rechtlichen Landesverweisung
inNidwalden konsequent ange-
wendet werden und keinHand-
lungsbedarf besteht.

Lücken seien
inakzeptabel
Die Landräte Markus Walker
und Beat Risi finden, die Ant-
wort zeige transparent, wie vie-
le Landesverweisungen ausge-
sprochen wurden und wie der
Vollzug erfolgt. Zufrieden sind
sie aber nicht, für sie bleibe eine
zentrale Sorge bestehen: Die
Härtefallklausel, welche gegen
denWiderstandderSVP2016 in
Kraft gesetzt wurde, verhindere
in Nidwalden eine konsequente
Umsetzung des Volkswillens.

In einerMitteilungbeziehen
sie sich darauf, dass zwischen

2016 und 2025 in fünf Fällen
trotz schwerer Delikte keine
Landesverweisung ausgespro-
chenwurde,weilGerichteeinen
Härtefall annahmen. «Wenn
selbst bei schweren Straftaten
Härtefälle berücksichtigt wer-
den, dann wird der Volkswille
ausgehöhlt», sagt Markus Wal-
ker. Auch die Vollzugsquote
2024 gebe Anlass zur Sorge,
heisst es weiter. Obwohl zwei
Täter effektiv nichtmehr in der
Schweiz seien, gelten sie sta-
tistisch als «nicht vollzogen».
Für Beat Risi ein strukturelles
Problem: «Wer untertaucht
oder einfach weiterreist, be-
weist, dass der Vollzug nicht lü-
ckenlos ist. Das dürfen wir
nicht akzeptieren.»

Die beiden Landräte erwar-
ten,dassNidwaldensichaufna-
tionaler Ebene dafür einsetze,
dass die Härtefallklausel deut-
lich restriktiver angewendet
und der Vollzug von Landes-
verweisungen ohne Ausnah-
men durchgesetzt wird.

«Wenn selbst bei
schweren Straftaten
Härtefälle
berücksichtigt
werden, dann
wird der Volkswille
ausgehöhlt.»

MarkusWalker
SVP-Landrat, Ennetmoos

SVP ist unzufrieden mit der Ausschaffungspraxis
Landesverweise werden konsequent vollzogen,meint dieNidwaldner Regierung. Doch dieHärtefallklausel stört Kritiker.
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